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RS OGH 1952/3/10 2Ob203/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1952

Norm

ZPO §57

ZPO §182

Rechtssatz

Wenn der Beklagte seinen Antrag auf Sicherheitsleistung für Prozeßkosten damit begründet, "daß die Klägerin im

Auslande sei", hat der Erstrichter ihn zunächst zu einer bestimmten Erklärung aufzufordern, nicht aber sogleich eine

aktorische Kaution aufzuerlegen.
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